Programm zur Förderung von umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege in Thüringen (KULAP 2007)
hier: 
Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 30.04.2008 (ThürStAnz. Nr. 22/2008 S. 781-819)
Die Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, 

Naturschutz und Umwelt vom 30.04.2008 (ThürStAnz. Nr. 22/2008 S. 781-819) wird wie folgt geändert:

1. In Ziffer 1.1 wird im 5. Tiret die Angabe „VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 und der VO (EG) Nr. 796/2004 der Kommission vom 21. April 2004“ durch „VO (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 und  VO (EG) Nr. 1122/2009 der Kommission vom 30. November 2009“ ersetzt. 
Nach dem 6. Tiret wird folgende neue Aufzählung eingefügt: 
„( des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des GAK-Gesetzes vom 2. Mai 2002,“.
Es wird folgender Absatz angefügt: „Die Ziele und Indikatoren der Förderung nach dieser Richtlinie sind in Ziffer 5.3.2.1.4 der Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) benannt.“
2. In Ziffer 3 wird die Angabe „VO (EG) Nr. 1782/2003“ durch „VO (EG) Nr. 73/2009“ ersetzt.
3. In Ziffer 4.1 Satz 3 werden die Worte „im Sinne des Art. 54 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1782/2003 stillgelegt sind oder die“ gestrichen sowie die Angabe „Art. 5 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1782/2003“ durch „Art. 6 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 73/2009“ ersetzt.
4. In Ziffer 4.2 Satz 1 werden das Komma und die Worte „bei der Maßnahme N15 zehn Jahre“ gestrichen.
5. In Ziffer 4.5.1 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(bei Maßnahme N15 sieben Jahre)“ gestrichen.
6. In Ziffer 4.5.2 wird die Angabe „TMLNU“ durch „TMLFUN“ ersetzt.
7. In Ziffer 4.7 Satz 1 wird nach der Angabe „L2“ ein Komma und die Angabe „L5“ angefügt.
8. In Ziffer 4.11 Unterabsatz 2 wird die Angabe „Artikel 4 und 5 und der Anhänge III und IV der VO (EG) Nr. 1782/2003“ durch „Artikel 5 und 6 und des Anhang III der VO (EG) Nr. 73/2009“ ersetzt.
9. In Ziffer 5.4 wird nach der Angabe „L4“ die Angabe „L5,“ sowie nach der Angabe „L6“ die Angabe „L7,“ angefügt.
10. Ziffer 6.1.3 erhält folgende neue Fassung:


„6.1.3   Höhe der Beihilfe

· 

Bei Einführung ökologischer Anbauverfahren:

· 210 €/ha Ackerfläche

· 210 €/ha Grünland

· 480 €/ha Gemüseanbauflächen

· 900 €/ha Dauer- und Baumschulkulturen

Bei Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren:

· 170 €/ha Ackerfläche 

· 170 €/ha Grünland

· 300 €/ha Gemüseanbauflächen

· 720 €/ha Dauer- und Baumschulkulturen
Für die nachzuweisende Teilnahme am Kontrollverfahren nach der VO (EWG) Nr. 2092/1991 und der VO (EG) Nr. 834/2007 i.V.m. den Durchführungsverordnungen dazu erhöht sich die Beihilfe um 35 €/ha, höchstens jedoch um 530 €/Zuwendungsempfänger.“
11.
Ziffer 6.2.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.2.3   Höhe der Beihilfe

· 53 €/ha Ackerfläche bzw. 

· 32 €/ha Ackerfläche bei einer gleichzeitigen Förderung nach L1
Im Falle einer gleichzeitigen Förderung nach L5 wird für die mit Ackerfutter bestellte Fläche keine Beihilfe nach L2 gewährt.“

12.
Ziffer 6.3.1.2 erhält folgende neue Fassung:
„6.3.1.2   Zuwendungsvoraussetzungen

a.) 
Anlage von Blühstreifen mit einer Breite von mindestens 6 und höchstens 24 m oder Blühflächen auf Flächen, die für die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt werden.

b.) Verwendung von speziellen, standortangepassten Thüringer Blühmischungen für die Ansaat.

c.) Auf den Blühflächen und –streifen außer mechanischer Unkrautbekämpfung und Bestellmaßnahmen keine Durchführung anderweitiger Bearbeitung.

d.) Keine Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemittel auf den Blühflächen und –streifen.

e.) Keine Nutzung des Aufwuchses der Blühflächen und –streifen.

f.) Der Umfang der Blühflächen und –streifen, einschließlich der Verpflichtungsflächen nach L32 und L33, darf höchstens 15% der Ackerfläche des Zuwendungsempfängers betragen.

g.)
Keine Verringerung des Gesamtumfanges der Dauergrünlandfläche des Betriebes, außer in den Fällen des Besitzwechsels oder der Erstaufforstung.“
13.
Ziffer 6.3.1.3 erhält folgende neue Fassung:
„6.3.1.3   Höhe der Beihilfe

Blühstreifen und –flächen: 

· mit jährlicher Nachsaat 
740 €/ha

· einmaliger Ansaat 

660 €/ha.“
14.
In Ziffer 6.3.2.2 Satz 1 werden nach den Worten „Vorkommen von Ackerwildkräutern,“ die Worte „die nicht im Sinne des Art. 54 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1782/2003 stillgelegt sind und“ gestrichen.
15.
Ziffer 6.3.2.3 erhält folgende neue Fassung:
„6.3.2.3   Höhe der Beihilfe

740 €/ha
16. In Ziffer 6.3.3.2 Buchstabe a. werden nach den Worten „Ansaat auf Ackerflächen,“ die Worte „die nicht im Sinne des Art. 54 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1782/2003 stillgelegt sind und“ gestrichen.

17. Ziffer 6.3.3.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.3.3.3   Höhe der Beihilfe

· Blühstreifen mit jährlicher Nachsaat 
740 €/ha

· Blühstreifen mit einmaliger Ansaat

660 €/ha.“

18. Ziffer 6.4.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.4.4   Höhe der Beihilfe

140 €/ha Dauergrünland.“
19. Ziffer 6.5.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.5.4   Höhe der Beihilfe

495 €/ha.“
20. Ziffer 6.6.1.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.6.1.3   Höhe der Beihilfe

400 €/ha.“

21. Ziffer 6.6.2.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.6.2.3   Höhe der Beihilfe

490 €/ha.“
22. Ziffer 6.6.3.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.6.3.3   Höhe der Beihilfe

320 €/ha.“
23. In Ziffer 6.6.4.1 werden die Worte „zehnjährige Stilllegung“ durch „fünfjährige Stilllegung“ ersetzt.
24. Ziffer 6.7.1.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.7.1.4   Höhe der Beihilfe

· 250 €/ha bei der Untermaßnahme N211

· 310 €/ha bei der Untermaßnahme N212

· 370 €/ha bei der Untermaßnahme N213.“
25. Ziffer 6.7.2.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.7.2.4   Höhe der Beihilfe

· 250 €/ha bei der Untermaßnahme N221

· 310 €/ha bei der Untermaßnahme N222.“
26. Ziffer 6.7.3.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.7.3.4   Höhe der Beihilfe

· 250 €/ha bei der Untermaßnahme N231

· 310 €/ha bei der Untermaßnahme N232.“
27. Ziffer 6.7.4.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.7.4.4   Höhe der Beihilfe

· 250 €/ha bei der Untermaßnahme N241

· 310 €/ha bei der Untermaßnahme N242.“
28. Ziffer 6.7.5.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.7.5.4   Höhe der Beihilfe

250 €/ha Dauergrünland.“
29. Ziffer 6.8.1.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.8.1.3   Höhe der Beihilfe

· 380 €/ha bei der Untermaßnahme N311

· 480 €/ha bei der Untermaßnahme N312.“
30. Ziffer 6.8.2.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.8.2.3   Höhe der Beihilfe

· 360 €/ha bei der Untermaßnahme N321.

· 460 €/ha bei der Untermaßnahme N322.“
31. Ziffer 6.8.3.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.8.3.3   Höhe der Beihilfe

· 360 €/ha bei der Untermaßnahme N331.

· 460 €/ha bei der Untermaßnahme N332.“
32. Ziffer 6.8.4.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.8.4.3   Höhe der Beihilfe

· 400 €/ha bei der Untermaßnahme N341.

· 500 €/ha bei der Untermaßnahme N342.“
33. Ziffer 6.8.5.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.8.5.3   Höhe der Beihilfe

· 300 €/ha bei der Untermaßnahme N351.

· 400 €/ha bei der Untermaßnahme N352.“

34. Ziffer 6.9.3 erhält folgende neue Fassung:

„6.9.3   Höhe der Beihilfe

400 €/ha.“

35. In Ziffer 6.10.3 wird die Angabe „Art. 5 der VO (EG) Nr. 1782/2003“ durch „Art. 6 der VO (EG) Nr. 73/2009“ ersetzt.

36. Ziffer 6.12.2 erhält folgende neue Fassung:

„6.12.2   Zuwendungsvoraussetzungen

Haltung eines Mindestbestandes von:

· Rotes Höhenvieh


2 Zuchttiere (Mutter- und/oder Vatertiere)

· Rhönschaf



5 Zuchttiere (Mutter- und/oder Vatertiere)

· Leineschaf



5 Zuchttiere (Mutter- und/oder Vatertiere)

· Merinolangwollschaf


5 Zuchttiere (Mutter- und/oder Vatertiere)

· Thüringer Wald Ziege

3 Zuchttiere (Mutter- und/oder Vatertiere)

· Rheinisch-deutsches Kaltblut

1 Zuchttier (Mutter- oder Vatertier)

· Schweres Warmblutpferd

1 Zuchttier (Mutter- oder Vatertier)

· Deutsches Sattelschwein 

1 Zuchttier (Mutter- und/oder Vatertiere)“
37. Ziffer 6.14.1.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.14.1.4   Höhe der Beihilfe

· 84 €/ha Zwischenfrucht- /Untersaatfläche bzw.
· 54 €/ha Zwischenfrucht- /Untersaatfläche bei einer gleichzeitigen Förderung nach L1.“
38. Ziffer 6.14.2.4 erhält folgende neue Fassung:

„6.14.2.4   Höhe der Beihilfe

55 €/ha.“
39. Nach Ziffer 6.14.2.4 wird folgende neue Ziffer 6.15 angefügt:

„6.15   Maßnahme L5 - Anwendung von bodenschonenden Produktionsverfahren im Ackerfutterbau 

6.15.1  Gegenstand der Förderung

Gefördert wird der Anbau bestimmter Ackerfutterpflanzen.

6.15.2  Zuwendungsvoraussetzungen

a.)
Anbau und Ernte von Ackerfutterpflanzen mit Ausnahme von Silomais, Getreide und Futterrüben auf mindestens 10% der zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Ackerfläche des Betriebes, mindestens jedoch auf 2 ha.
b.) Der Umbruch des Ackerfutters darf nicht vor dem 01. Juli des auf die Ansaat folgenden Jahres erfolgen.

c.)
Führung einer Schlagkarte.

d.)
Keine Verringerung des Gesamtumfanges der Dauergrünlandfläche des Betriebes, außer in den Fällen des Besitzwechsels oder der Erstaufforstung. 

6.15.3   Höhe der Beihilfe

· 180 €/ha geförderte Ackerfutterfläche 

· 70 €/ha bei einer gleichzeitigen Förderung nach L1.
Die Beihilfe verringert sich um den Betrag des Zuschlags der Ausgleichzulage für Ackerfutterpflanzen, soweit er im Rahmen der Förderung von Ackerfutter in benachteiligten Gebieten nach den Artikeln 13 Buchstabe a, 14 Abs. 1 und 2 erster und zweiter Gedankenstrich und 15 der VO (EG) Nr. 1257/1999 gewährt wird.“

40. Nach der neuen Ziffer 6.15 wird folgende neue Ziffer 6.16 angefügt:

„6.16 
Maßnahme L7 - Förderung der Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf Acker- und Grünland mit besonders umweltfreundlichen Ausbringungsverfahren 

6.16.1 
Gegenstand der Förderung

Gefördert wird die Exaktausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger.

6.16.2 
Zuwendungsvoraussetzungen

a.)
Ausbringung des gesamten flüssigen Wirtschaftsdüngers des Betriebes mit Geräten, die den Wirtschaftsdünger unmittelbar auf den Boden ausbringen oder direkt in den Boden einbringen, unabhängig davon, ob die Ausbringung mit betriebseigenen Geräten oder mittels überbetrieblicher Maschinenverwendung erfolgt.

b.)
Jährlich ist mindestens eine Laboruntersuchung des flüssigen Wirtschaftsdüngers auf Gesamtstickstoff- und Ammoniumstickstoffgehalt durchzuführen.

c.)
Führung einer Schlagkarte.

d.)
Keine Verringerung des Gesamtumfanges der Dauergrünlandfläche des Betriebes, außer in den Fällen des Besitzwechsels oder der Erstaufforstung.

6.16.3 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen, die bereits auf Grund einer Nebenbestimmung im Bescheid zur Genehmigung des Betriebes nach §4 BImSchG in Verbindung mit §2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImschV) verpflichtet sind, den Wirtschaftsdünger mit umweltfreundlicher Technik auszubringen. Von der Förderung ausgeschlossen sind außerdem alle Grünlandflächen eines Betriebes, für die eine Ausnahme von der Ausbringungsobergrenze von 170 kg N pro ha und Jahr nach §4 Abs. 4 der Düngeverordnung i.V. mit der Entscheidung der Europäischen Kommission 2006/1013/EG vom 22.12.2006, ABl. EG Nr. L382, S. 1, erteilt worden ist.
6.16.4 
Höhe der Beihilfe

30 €/ha Bezugsfläche

Die Bezugsfläche wird durch Multiplikation der Anzahl der Gülle erzeugenden GVE des Zuwendungsempfängers (Jahresdurchschnittsbestand) mit 0,5 ha errechnet. Sie darf in keinem Falle größer als die Betriebsfläche sein.“

41. Ziffer 7.1.3 erhält folgende neue Fassung:

„7.1.3
Ab dem Jahr 2008 sind Anträge als Teil des Sammelantrages nach Teil II Titel II der VO (EG) Nr. 1122/2009 zu stellen. 

Es gelten hinsichtlich:

· des Antragstermin – Art. 11 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1122/2009,

· der Änderung von Antragsangaben - Art. 14 der VO (EG) Nr. 1122/2009 sowie

· der Rücknahme von Anträgen - Art. 25 der VO (EG) Nr. 1122/2009.

Anträge für die Maßnahme L7 können nur einmalig im Jahr 2010 gestellt werden.“
42. Ziffer 7.1.4 erhält folgende neue Fassung:

„7.1.4
Zu Anträgen für die Maßnahmen L32 und den Programmteil N (mit Ausnahme der Maßnahme N25) ist zwischen Antragsteller und der örtlich zuständigen unteren Naturschutzbehörde (UNB) vor der Antragstellung ein Abstimmungsverfahren zur Naturschutzprüfung durchzuführen, in dessen Rahmen für jede Fläche ein Abstimmungsprotokoll erstellt wird. Im Ergebnis dieses Abstimmungsverfahren wird von der UNB bestätigt:

· die naturschutzfachliche Relevanz der beantragten Fläche,

· die territoriale Lage der beantragten Fläche in einer N-Förderkulisse,
· die Zulässigkeit der beantragten Maßnahme auf der Fläche sowie

· ggf. bestehende erschwerte Bewirtschaftungsbedingungen.

Darüber hinaus werden im Abstimmungsprotokoll Detailregelungen zur Flächenpflege (Pflegeplan) getroffen.“
43. In Ziffer 7.1.6 wird nach der Angabe „N24“ das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und nach der Angabe „N3“ die Worte „oder N4“ eingefügt.
44. In Ziffer 7.3.1 Satz 3 wird die Angabe „Art. 21 der VO (EG) Nr. 796/2004“ durch „Art. 23 der VO (EG) Nr. 1122/2009“ ersetzt.
45. In Ziffer 7.3.2 Satz 1 wird die Angabe „Art. 73 der VO (EG) Nr. 796/2004“ durch „Art. 80 der VO (EG) Nr. 1122/2009“ ersetzt.
46. Ziffer 7.3.3 erhält folgende neue Fassung:
„7.3.3
In Anwendung von Art. 5a der VO (EG) Nr. 885/2006 i.V.m. Ziffer 8.8 der VV zu § 44 ThürLHO kann auf die Rückzahlung eines Betrages von bis zu 25,00 € (ohne Zinsen) verzichtet werden.“
47. In Ziffer 7.3.4 Satz 1 wird die Angabe „Art. 73 Abs. 4 der VO (EG) Nr. 796/2004“ durch „Art. 80 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1122/2009“ ersetzt.
48. Ziffer 7.3.5 wird gestrichen.

49. In Ziffer 7.3.8 wird die Angabe „Artikel 4 und 5 und der Anhänge III und IV der VO (EG) Nr. 1782/2003“ durch „Artikel 5 und 6 und des Anhang III der VO (EG) Nr. 73/2009“ ersetzt.
50. Ziffer 7.3.11 wird gestrichen.

51. In Ziffer 7.4.3 Satz 1 wird die Angabe „Art. 25 Abs. 1, Art. 26 Abs. 3 und 4, Art. 27 - 30, Art. 32, 35 der VO (EG) Nr. 796/2004“ durch „Art. 30 Abs. 3 und 4, Art. 31 - 34, Art. 35, 42 der VO (EG) Nr. 1122/2009“ ersetzt.
52. In Ziffer 7.4.4 letzter Satz wird die Angabe „Artikel 41-43, Art. 44 Abs. 1 Unterabsatz 2, Art. 44 Abs. 2, Art. 45 Abs. 1 und Art. 46-48 der VO (EG) Nr. 796/2004“ durch „Art. 47-49, Art. 50 Abs. 1 Unterabsatz 2, Art. 50 Abs. 3, Art. 51 Abs. 1 und Art. 52-54 der VO (EG) Nr. 1122/2009“ ersetzt.
53. Ziffer 7.5.2 erhält folgende neue Fassung:

„7.5.2   Transparenz

Nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 und der Verordnung (EG) Nr. 259/2008 sind Informationen über Zahlungen und die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu veröffentlichen. Die Informationen können zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen Gemeinschaften, des Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.

Zu veröffentlichen sind die Namen einschließlich der Vornamen bzw. die Namen der juristischen Personen oder Vereinigungen, die jeweiligen Wohnorte oder Sitze sowie die erhaltenen Förderbeträge. Die Informationen sind zwei Jahre vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung an der Öffentlichkeit zugänglich. Die Veröffentlichung erfolgt im Internet. Die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt.“
54. Nach Ziffer 7.6 wird folgende neue Ziffer 7.7 angefügt:

„7.7
Controlling
Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungsgeber einer Zielerreichungskontrolle (Controlling) gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 23 ThürLHO unterzogen.“

55. In Ziffer 8 Satz 3 wird die Bezeichnung „Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt“ durch „Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz“ ersetzt.

56. Die Anlage 1 der Förderrichtlinie erhält die in Anlage 1 dieser Änderungsrichtlinie aufgeführte neue Fassung.

57. Die Anlage 5 der Förderrichtlinie erhält die in Anlage 2 dieser Änderungsrichtlinie aufgeführte neue Fassung.

58. In der Anlage 6 der Förderrichtlinie werden folgende Änderungen vorgenommen:

a.) die Tabelle „L31 Förderung von Blühflächen oder Blühstreifen auf dem Ackerland“ erhält die in der Anlage 3 dieser Änderungsrichtlinie aufgeführte neue Fassung,
b.) die Tabelle „L33 Förderung der Anlage von Uferrandstreifen“ erhält die in der Anlage 4 dieser Änderungsrichtlinie aufgeführte neue Fassung,

c.) nach der Tabelle „L4 Artenreiches Grünland“ wird die in der Anlage 5 dieser Änderungsrichtlinie befindliche neue Tabelle „L5 Anwendung von bodenschonenden Produktionsverfahren im Ackerfutterbau“ eingefügt,
d.) nach der Tabelle „L6 Pflege von Hecken und Schutzpflanzungen“ wird die in der Anlage 6 dieser Änderungsrichtlinie befindliche neue Tabelle „L7 Förderung der Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf Acker- und Grünland mit besonders umweltfreundlichen Ausbringungsverfahren“ eingefügt,
e.) die Tabelle „N35 Biotoppflege durch Mahd – Flachlandwiesen“ erhält die in der Anlage 7 dieser Änderungsrichtlinie aufgeführte neue Fassung,
f.) die Tabelle „N5 Umwandlung Ackerland in Grünland“ erhält die in der Anlage 8 dieser Änderungsrichtlinie aufgeführte neue Fassung.
Diese Änderungen treten am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Erfurt, den 01.07.2010
Jürgen Reinholz
Minister für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Anlage 1 (zu Ziffer 56):
Zulässige Möglichkeiten einer gleichzeitigen Förderung auf derselben Fläche
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X 
zulässige Kombination zweier Maßnahmen auf derselben Fläche, ohne Kürzung der Beihilfen

X 1) 
zulässige Kombination zweier Maßnahmen auf derselben Fläche, mit Kürzung einer Beihilfe

Anlage 2 (zu Ziffer 57):
Entsprechungstabelle

	KULAP 2007
	Grundsätze für die Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung des GAK-Rahmenplans 

	L1
	C

	L2
	A.2.1 

	L3
	A.2.7

	L4
	B.3.2

	L5
	A.2.5

	L6
	keine Entsprechung 

	L7
	A.2.4

	N12
	keine Entsprechung 

	N13
	keine Entsprechung 

	N14
	keine Entsprechung 

	N15
	keine Entsprechung 

	N21
	B.2.3.1 (bestimmte Weideverfahren)

	N22
	B.2.3.1 (bestimmte Weideverfahren)

	N23
	B.2.3.1 (bestimmte Weideverfahren)

	N24
	B.2.3.1 (bestimmte Weideverfahren)

	N25
	B.2.3.1 (bestimmte Weideverfahren)

	N31
	keine Entsprechung 

	N32
	keine Entsprechung 

	N33
	keine Entsprechung 

	N4
	keine Entsprechung 

	N5
	keine Entsprechung 

	N6
	keine Entsprechung 

	T1
	keine Entsprechung 

	W1
	keine Entsprechung 

	W21
	A.2.2

	W22
	A.2.3


Anlage 3 (zu Ziffer 58 Buchstabe a):
	L31
	Förderung von Blühflächen oder Blühstreifen auf dem Ackerland

	L31
	6.3.1.2 a.) 
Anlage von Blühstreifen mit einer Breite von mindestens 6 und höchstens 24 m oder Blühflächen auf Flächen, die für die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt werden
	Unter/Überschreitung der Mindest- bzw. Höchstbreite um mehr als 20%
	Wiederholungsfall
	(
	(

	L31
	6.3.1.2 b.) 
Verwendung von speziellen, standortangepassten Thüringer Blühmischungen für die Ansaat
	Verwendung nicht standortangepasster Thüringer Blühmischungen auf bis zu 10 % der Verpflichtungsfläche
	Verwendung nicht standortangepasster Thüringer Blühmischungen auf über 10 % der Verpflichtungsfläche
	(
	(


	L31
	6.3.1.2 c.) 
Auf den Blühflächen und –streifen außer mechanischer Unkrautbekämpfung und Bestellmaßnahmen keine Durchführung anderweitiger Bearbeitung
	Anderweitige Bearbeitung auf bis zu 10% der Verpflichtungsfläche
	Anderweitige Bearbeitung auf über 10% der Verpflichtungsfläche
	(
	(

	L31
	6.3.1.2 d.) 
Keine Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemittel auf den Blühflächen und –streifen
	Ausbringung chemisch- synthetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf einer Teilfläche bis zu 10% der Verpflichtungsfläche
	Ausbringung chemisch-synthetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf einer Teilfläche von über 30% der Verpflichtungsfläche
	(
	(

	L31
	6.3.1.2 e.) 
Keine Nutzung des Aufwuchses der Blühflächen und –streifen
	Nutzung von bis zu 10%
	Nutzung von über 10%
	(
	(

	L31
	6.3.1.2 f.) 
Der Umfang der Blühflächen und –streifen, einschließlich der Verpflichtungsflächen nach L32 und L33, darf höchstens 15% der Ackerfläche des Zuwendungsempfängers betragen
	
	Bei Überschreitung
	
	(

	L31
	6.3.1.2 g.)
Keine Verringerung des Gesamtumfanges der Dauergrünlandfläche des Betriebes, außer in den Fällen des Besitzwechsels oder der Erstaufforstung
	
	Verringerung 
	
	(


Anlage 4 (zu Ziffer 58 Buchstabe b):
	L33
	Förderung der Anlage von Uferrandstreifen

	L33
	6.3.3.2 a.) 
Anlage von Blühstreifen mit jährlicher Nachsaat oder Blühstreifen mit einer einmaligen Ansaat auf Ackerflächen, die für die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt werden und an einen Uferbereich von Gewässern angrenzen
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	L33
	6.3.3.2 b.) 
Breite der Blühstreifen beträgt mindestens 3 und höchstens 24 m
	Unter/Überschreitung der Mindest- bzw. Höchstbreite von über 20%
	Wiederholungsfall
	(
	(

	L33
	6.3.3.2 c.) 
Verwendung von speziellen, standortangepassten Thüringer Blühmischungen – jährliche Nachsaat
	Verwendung nicht genehmigter Mischungen – einmaliger Verstoß 
	Verwendung nicht genehmigter Mischungen – wiederholter Verstoß in Folgejahren 
	(
	(

	L33
	6.3.3.2 c.) 
Verwendung von speziellen, standortangepassten Thüringer Blühmischungen – einmalige Ansaat
	
	Verwendung nicht genehmigter Blühmischungen 


	
	(

	L33
	6.3.3.2 d.) 
Der Umfang der Blühstreifen, einschließlich nach L31 und L32, darf höchstens 15% der Ackerfläche des Zuwendungsempfängers betragen.
	
	Bei Überschreitung
	
	(

	L33
	6.3.3.2 e.) Auf den Blühstreifen außer mechanischer Unkrautbekämpfung und Bestellmaßnahmen keine anderweitige Bearbeitung
	Abweichung betrifft bis zu 10% der Verpflichtungsfläche


	Abweichung betrifft über 10% der Verpflichtungsfläche


	(
	(

	L33
	6.3.3.2 f.) 
Verzicht auf die Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln
	Anwendung betrifft bis zu 10 % der Verpflichtungsfläche
	Anwendung betrifft über 10 % der Verpflichtungsfläche
	(
	(

	L33
	6.3.3.2 g.) 
Keine Nutzung des Aufwuchses der Blühstreifen.
6.3.3.2 h.) 
Kein Mulchen.


	Abweichung betrifft bis zu 10% der Verpflichtungsfläche


	Abweichung betrifft über 10% der Verpflichtungsfläche


	(
	(

	L33
	6.3.3.2 i.) 
keine Verringerung des Gesamtumfangs der Dauergrünlandfläche (außer Besitzwechsel oder Aufforstung)
	
	Verringerung
	
	(

	L33
	6.3.3.2 j.) 
Führung einer Schlagkarte
	Unvollständige Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	Keine Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	(
	(


Anlage 5 (zu Ziffer 58 Buchstabe c):
	L5
	Anwendung von bodenschonenden Produktionsverfahren im Ackerfutterbau

	L 5
	6.15.2 a.)

Anbau und Ernte von Ackerfutterpflanzen mit Ausnahme von Silomais, Getreide und Futterrüben auf mindestens 10% der zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Ackerfläche des Betriebes, mindestens jedoch auf 2 ha.  
	
	Unterschreitung
	
	(

	L5
	6.15.2 b.)

Der Umbruch des Ackerfutters darf nicht vor dem 01. Juli des auf die Ansaat folgenden Jahres erfolgen.


	vorzeitiger Umbruch bis zu 7 Tagen
	vorzeitiger Umbruch um mehr als 7 Tage
	(

	(

	L5
	6.15.2 c.)

Führung einer Schlagkarte.
	Unvollständige Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	Keine Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	(
	(

	L5
	6.15.2 d.)

Keine Verringerung des Gesamtumfanges der Dauergrünlandfläche des Betriebes, außer in den Fällen des Besitzwechsels oder der Erstaufforstung.
	
	Verringerung 
	
	(


Anlage 6 (zu Ziffer 58 Buchstabe d):
	L7
	Förderung der Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf Acker- und Grünland mit besonders umweltfreundlichen Ausbringungsverfahren

	L7
	6.16.2 a.)

Ausbringung des gesamten flüssigen Wirtschaftsdüngers des Betriebes mit Geräten, die den Wirtschaftsdünger unmittelbar auf den Boden ausbringen oder direkt in den Boden einbringen, unabhängig davon, ob die Ausbringung mit betriebseigenen Geräten oder mittels überbetrieblicher Maschinenverwendung erfolgt.
	Anderweitige Ausbringung auf bis zu 10% der Verpflichtungsfläche
	Anderweitige Ausbringung auf über 10% der Verpflichtungsfläche 

oder

Wiederholungsfall
	(
	(

	L 7
	6.16.2 b.)   
Jährlich ist mindestens eine Laboruntersuchung des flüssigen Wirtschaftsdüngers auf Gesamtstickstoff- und Ammoniumstickstoffgehalt durchzuführen.
	einmalig nicht durchgeführt
	wiederholt nicht durchgeführt
	(
	(

	L 7
	6.16.2 c.)

Führung einer Schlagkarte.


	Unvollständige Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	Keine Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	(
	(

	L 7
	6.16.2 d.)

Keine Verringerung des Gesamtumfanges der Dauergrünlandfläche des Betriebes, außer in den Fällen des Besitzwechsels oder der Erstaufforstung.
	
	Verringerung 
	
	(

	L 7
	6.16.3 Satz 1
Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen, die bereits auf Grund einer Nebenbestimmung im Bescheid zur Genehmigung des Betriebes nach §4 BImSchG in Verbindung mit §2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftigte Anlagen (4.BImschV) verpflichtet sind, den Wirtschaftsdünger mit umweltfreundlicher Technik auszubringen.
	
	Vorliegen einer entsprechenden Verpflichtung
	
	(

	L 7
	6.16.3 Satz 2
Von der Förderung ausgeschlossen sind außerdem alle Grünlandflächen eines Betriebes, für die eine Ausnahme von der Ausnahmeobergrenze von 170 kg N pro ha und Jahr nach §4 Abs. 4 der Düngeverordnung i.V. mit der Entscheidung der Europäischen Kommission 2006/1013/EG vom 22.12.2006, ABl. EG Nr. L382, S. 1, erteilt worden ist.
	Vorliegen einer entsprechenden Ausnahme, die nicht älter als 12 Monate ist.
	Vorliegen einer entsprechenden Ausnahme, die älter als 12 Monate ist.
	(
	(


Anlage 7 (zu Ziffer 58 Buchstabe e):
	N35
	Biotoppflege durch Mahd – Flachlandwiesen

	N35
	6.8.5.2 a. und b.)

Biotoppflege (unter erschwerten Bedingungen) gemäß Pflegeplan der unteren Naturschutzbehörde durch Mahd.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 c.) 

Auf den Verpflichtungsflächen dürfen keine chemisch-synthetischen Dünge- oder Pflanzenschutzmittel und kein Wirtschaftsdünger außer Festmist ausgebracht werden.

(Ausnahme mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde).
	Ausbringung von Düngemitteln (außer Festmist) auf bis zu 10% der Verpflichtungsfläche

Einsatz von PSM (Handspritze)
	Ausbringung von Düngemitteln (außer Festmist) auf über 10% der Verpflichtungsfläche

Einsatz von PSM (flächig)
	(
(
	(
(

	N35
	6.8.5.2 d.) 
Erste Nutzung in Form einer Mahd mit Beräumung.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 e.) 
Ein bis drei Schnittnutzungen pro Jahr, dabei zwischen erstem und zweitem Schnitt Mahdruhe von mindestens 7 Wochen.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 f.) 
Mahd von innen nach außen oder von einer Seite aus.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 g.) 
Auf mindestens 5 % des jeweiligen Feldstückes ist die erste Mahd nicht vor dem 15. August durchzuführen.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 h.) 
Eine evtl. Nachbeweidung darf nur gemäß Pflegeplan der unteren Naturschutzbehörde und frühestens 7 Wochen nach dem ersten Schnitt erfolgen.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 i.) 
Einhaltung des Pflegeplanes der unteren Naturschutzbehörde einschließlich ggf. von Buchstaben a. bis h. abweichender Regelungen
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N35
	6.8.5.2 j.) 
Führung der Thüringer Grünlandkarte für die Verpflichtungsflächen
	Unvollständige Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	Keine Unterlagen nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage
	(
	(


Anlage 8 (zu Ziffer 58 Buchstabe f):
	N5
	Umwandlung Ackerland in Grünland

	N5
	6.10.2 a.) 
Umwandlung in Dauergrünland von bisher als Ackerland genutzten Flächen in festgelegten Wiesenbrüter- oder Überschwemmungsgebieten mit einer Mindestgröße von 0,3 ha.
	
	Bei Nichteinhaltung
	
	(

	N5
	6.10.2 b.) 
Durchführung der Umwandlung in Form einer Selbstbegrünung, einer Ansaat mit gebietseigenem Saatgut oder durch Anwendung des Heumulchverfahren
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N5
	6.10.2 c.) 
Verzicht auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (Ausnahme mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde).
	Ausbringung von Düngemitteln auf bis zu 10 % des Verpflichtungsfläche

PSM-Einsatz (Handspritze)
	Ausbringung von Düngemitteln auf über 10% der Verpflichtungsfläche

Einsatz von PSM (flächig)
	(
(
	(
(

	N5
	6.10.2 d.) 
Extensive Bewirtschaftung der umgewandelten Grünlandflächen durch mindestens einmal jährlich vorzunehmende Mahd oder Beweidung.
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(

	N5
	6.10.2 e.) 
Einhaltung des Pflegeplanes der unteren Naturschutzbehörde
	Bei Nichteinhaltung
	Wiederholungsfall
	(
	(


